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Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 

2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten  

 
Name des Produkts: UBS (Lux) Equity SICAV – Long Term Themes (USD)

   
Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300ZFARXUQG507G05 
 

 

 

 

 

 

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem 

Finanzprodukt beworben?  
Mit dem Finanzprodukt werden die folgenden Merkmale beworben: 

 

1) Ein Nachhaltigkeitsprofil, das fortwährend über dem Nachhaltigkeitsprofil seines Referenzwertes liegt, 

oder ein ESG Consensus Score von UBS zwischen 7 und 10 (Hinweis auf ein starkes Nachhaltigkeitsprofil). 

2) Eine niedrigere gewichtete durchschnittliche CO2-Intensität (Weighted Average Carbon Intensity, WACI) 

als der Referenzwert oder ein niedriges absolutes CO2-Profil. 

 

 

Bei dem Referenzwert handelt es sich um einen breiten Marktindex, der ökologische und/oder soziale 

Merkmale weder berücksichtigt noch bewertet und daher mit den von dem Finanzprodukt beworbenen 

Merkmalen nicht im Einklang steht. Es wurde kein ESG-Referenzwert für die Erreichung der mit dem 

Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?  

Ja Nein 

Es wird damit ein Mindestanteil 

an nachhaltigen Investitionen 

mit einem Umweltziel getätigt: 
___% 

 

in Wirtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie als 

ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

in Wirtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie nicht 

als ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

 

Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben und obwohl keine 
nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, 
enthält es einen Mindestanteil von 40 % an 
nachhaltigen Investitionen. 
  

mit einem Umweltziel in 

Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-

Taxonomie als ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind  

mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-
Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 
 
mit einem sozialen Ziel 

 
Es wird damit ein Mindestanteil 

an nachhaltigen Investitionen 

mit einem sozialen Ziel getätigt: 
___%  

Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, aber keine 
nachhaltigen Investitionen getätigt.  

 

Eine nachhaltige 
Investition ist eine 
Investition in eine 
Wirtschaftstätigkeit, 
die zur Erreichung 
eines Umweltziels oder 
sozialen Ziels beiträgt, 
vorausgesetzt, dass 
diese Investition keine 
Umweltziele oder 
sozialen Ziele erheblich 
beeinträchtigt und die 
Unternehmen, in die 
investiert wird, 
Verfahrensweisen 
einer guten 
Unternehmensführung 
anwenden. 

 

 

 

 

 

 

Die EU-Taxonomie ist 
ein 
Klassifikationssystem, 
das in der Verordnung 
(EU) 2020/852 
festgelegt ist und ein 
Verzeichnis von 
ökologisch 
nachhaltigen 
Wirtschaftstätigkeiten 
enthält. Diese 
Verordnung umfasst 
kein Verzeichnis der 
sozial nachhaltigen 
Wirtschaftstätigkeiten.  
Nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel 
könnten 
taxonomiekonform 
sein oder nicht.   

 

 

 

 

 

 

 

Mit 
Nachhaltigkeitsindikat
oren wird gemessen, 
inwieweit die mit dem 
Finanzprodukt 
beworbenen 
ökologischen oder 
sozialen Merkmale 
erreicht werden. 
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Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der 

einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt 

beworben werden, herangezogen? 

Die oben genannten Merkmale werden jeweils anhand der folgenden Indikatoren gemessen: 

Für Merkmal 1): 

Die ESG-Konsensbewertung von UBS (ESG Consensus Score) wird verwendet, um 

Emittenten/Unternehmen mit überzeugender Performance im Hinblick auf Umwelt und Soziales oder 

einem starken Nachhaltigkeitsprofil für das Anlageuniversum zu identifizieren. Dieser UBS ESG 

Consensus Score ist ein normalisierter gewichteter Durchschnitt von ESG-Bewertungsdaten interner 

und anerkannter externer Anbieter. Statt sich ausschliesslich auf die ESG-Bewertung eines einzelnen 

Anbieters zu stützen, steigert der Consensus-Score-Ansatz das Vertrauen in die Aussagekraft des 

Nachhaltigkeitsprofils. 

Bei dem ESG Consensus Score von UBS werden Nachhaltigkeitsfaktoren wie die Leistung der 

betreffenden Emittenten/Unternehmen in Bezug auf Themen aus den Bereichen Umwelt, Soziales und 

Unternehmensführung (ESG-Aspekte) beurteilt. Diese ESG-Aspekte beziehen sich auf die 

Hauptbereiche der Geschäftstätigkeit der Emittenten/Unternehmen und auf ihre Effizienz bei der 

Steuerung von ESG-Risiken. Zu den Faktoren Umwelt und Soziales können (unter anderem) folgende 

zählen: ökologischer Fussabdruck und betriebliche Effizienz, Umweltrisikomanagement, Klimawandel, 

Nutzung natürlicher Ressourcen, Umweltverschmutzung und Abfallmanagement, 

Beschäftigungsstandards und Lieferkettenkontrolle, Humankapital, personelle Vielfalt im 

Verwaltungsrat, Arbeitsschutz, Produktsicherheit sowie Richtlinien zur Betrugs- und 

Korruptionsbekämpfung. 

Die einzelnen Anlagepositionen des Subfonds verfügen über einen ESG Consensus Score von UBS (auf 

einer Skala von 0 bis 10, wobei 10 das beste Nachhaltigkeitsprofil darstellt).  

Merkmal 2) 

Gewichtete durchschnittliche CO2-Intensität (WACI), Scope 1 und Scope 2: 

- Scope 1 bezieht sich auf die direkten CO2-Emissionen und umfasst daher alle direkten 

Treibhausgasemissionen, die aus Quellen im Besitz oder unter der Kontrolle des betreffenden 

Unternehmens oder Emittenten stammen.  

- Scope 2 bezieht sich auf die indirekten CO2-Emissionen und umfasst daher die 

Treibhausgasemissionen aus der Erzeugung von Strom, Wärmeenergie und/oder Dampf, die von dem 

betreffenden Unternehmen oder Emittenten verbraucht werden.  

Als niedriges absolutes CO2-Profil gilt ein Wert von weniger als 100 Tonnen CO2-Emissionen pro Million 

US-Dollar Umsatz.  

 

Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 

teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu 

diesen Zielen bei?  

Die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, 

bestehen darin, einen Beitrag zu den mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder 

sozialen Merkmalen zu leisten. 
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Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 

teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 

nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden?  

Der Portfolio Manager wendet Ausschlüsse auf das Anlageuniversum des Finanzprodukts an. Der 

Link zur Nachhaltigkeits-Ausschlusspolitik (Sustainability Exclusion Policy) ist im Hauptteil des 

Verkaufsprospektes zu finden.  

Ausgeschlossen werden unter anderem die Förderung von Kraftwerkskohle und die 

Energieerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle und Ölsanden. Der Portfolio Manager wählt 

Investitionen auf der Grundlage einer geringeren absoluten oder relativen Kohlenstoffintensität im 

Rahmen von Scope 1 und Scope 2 aus. UBS Asset Management investiert nicht in Unternehmen, 

deren Tätigkeit mit umstrittenen Waffen in Zusammenhang steht, wie z. B. Streumunition, 

Antipersonenminen, chemische und biologische Waffen, oder in Unternehmen, die gegen den 

Atomwaffensperrvertrag (Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons) verstossen. 

Es wird überprüft, ob die Anlagen über die von dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder 
sozialen Merkmale verfügen (Positive Screening). 

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?  

Der Portfolio Manager verwendet ein proprietäres ESG-Risiko-Dashboard, das Aktien- und 
Kreditanalysten die schnelle Ermittlung von Unternehmen mit wesentlichen ESG-Risiken 
anhand des «UBS ESG Risk Signal» ermöglicht. Dieses klare, messbare Signal dient als 
Ausgangspunkt für eine eingehendere Analyse der zugrunde liegenden Quellen für diese 
Risiken und ihrer Verbindung zu den betreffenden Anlagen. 

 

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für 
multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für 
Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:  

Unternehmen, die gegen die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC) 
verstossen und keine glaubhaften Korrekturmassnahmen vorweisen, werden aus dem 
Anlageuniversum ausgeschlossen.  

Bei den wichtigsten 
nachteiligen 
Auswirkungen handelt 
es sich um die 
bedeutendsten 
nachteiligen 
Auswirkungen von 
Investitionsentscheidun
gen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren 
in den Bereichen 
Umwelt, Soziales und 
Beschäftigung, Achtung 
der Menschenrechte 
und Bekämpfung von 
Korruption und 
Bestechung. 
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Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen 

auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

Ja, der Portfolio Manager wendet Ausschlüsse auf das Anlageuniversum des Finanzprodukts an. Der 
Link zur Nachhaltigkeits-Ausschlusspolitik (Sustainability Exclusion Policy) ist im Hauptteil des 
Verkaufsprospektes zu finden. 
 
Ausgeschlossen werden unter anderem die Förderung von Kraftwerkskohle und die Energieerzeugung 
auf der Basis von Kraftwerkskohle und Ölsanden. Der Portfolio Manager wählt Investitionen auf der 
Grundlage einer geringeren absoluten oder relativen Kohlenstoffintensität im Rahmen von Scope 1 
und Scope 2 aus. UBS Asset Management investiert nicht in Unternehmen, deren Tätigkeit mit 
umstrittenen Waffen in Zusammenhang steht, wie z. B. Streumunition, Antipersonenminen, 
chemische und biologische Waffen, oder in Unternehmen, die gegen den Atomwaffensperrvertrag 
(Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons) verstossen. 
 
Der Portfolio Manager verwendet ein proprietäres ESG-Risiko-Dashboard, das Aktien- und 
Kreditanalysten die schnelle Ermittlung von Unternehmen mit wesentlichen ESG-Risiken anhand des 
«UBS ESG Risk Signal» ermöglicht. Dieses klare, messbare Signal dient als Ausgangspunkt für eine 
eingehendere Analyse der zugrunde liegenden Quellen für diese Risiken und ihrer Verbindung zu den 
betreffenden Anlagen. 
 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz «Vermeidung erheblicher 
Beeinträchtigungen» festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die 
Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind 
spezifische EU-Kriterien beigefügt.  
 
Der Grundsatz «Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen» findet nur bei 
denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die 
die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. 
Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden 
Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige 
Wirtschaftsaktivitäten. 
 
 Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele 
ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.  
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Unternehmen, die gegen die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC) 
verstossen und keine glaubhaften Korrekturmassnahmen vorweisen, werden aus dem 
Anlageuniversum ausgeschlossen.  

 
Nein  

 

 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt? 

ESG-Integration: 

Die ESG-Integration wird durch die Berücksichtigung wesentlicher ESG-Risiken im Rahmen des Research-

Prozesses vorangetrieben. Die ESG-Integration ermöglicht es dem Portfolio Manager, finanziell relevante 

Nachhaltigkeitsfaktoren zu ermitteln, die sich auf Anlageentscheidungen auswirken, und ESG-Erwägungen bei 

der Umsetzung von Anlageentscheidungen zu berücksichtigen sowie ESG-Risiken systematisch zu überwachen 

und mit der jeweiligen Risikobereitschaft und den geltenden Beschränkungen abzugleichen. Darüber hinaus 

wirkt sie sich auf die Titelauswahl, die Anlageüberzeugungen und die Portfoliogewichtungen aus und stellt 

somit ein Hilfsmittel bei der Zusammenstellung des Portfolios dar. 

• Bei Unternehmensemittenten geschieht dies über den internen Bezugsrahmen für wesentliche ESG-

Themen von UBS, mit dessen Hilfe für jeden Sektor die finanziell relevanten Faktoren ermittelt werden, die 

sich auf Anlageentscheidungen auswirken können. Diese Ausrichtung auf finanzielle Wesentlichkeit stellt 

sicher, dass sich die Analysten auf Nachhaltigkeitsfaktoren konzentrieren, die sich auf die finanzielle 

Leistungsfähigkeit des Unternehmens und damit auf die Investitionsrendite auswirken können. Zudem kann 

die ESG-Integration Möglichkeiten für das Engagement zur Verbesserung des ESG-Risikoprofils des 

Unternehmens aufzeigen und dadurch die potenziell negativen Auswirkungen von ESG-Problemen auf die 

finanzielle Performance des Unternehmens mildern. Der Portfolio Manager verwendet ein internes ESG-

Risiko-Dashboard, das mehrere interne und externe ESG-Datenquellen kombiniert, um Unternehmen mit 

wesentlichen ESG-Risiken zu identifizieren. Ein messbares Risikosignal weist den Portfolio Manager auf ESG-

Risiken hin, die er in seinen Anlageentscheidungsprozess einbezieht.  

• Bei Emittenten, die keine Unternehmen sind, wendet der Portfolio Manager eine qualitative oder 

quantitative ESG-Risikobewertung an, bei der Daten zu wesentlichen ESG-Faktoren integriert werden.  

Die Analyse wesentlicher Nachhaltigkeits- bzw. ESG-Kriterien kann zahlreiche unterschiedliche Aspekte 

umfassen, unter anderem die folgenden: die CO2-Bilanz, Gesundheit und Wohlbefinden, Menschenrechte, 

Lieferkettenmanagement, faire Behandlung von Kunden und Unternehmensführung (Governance). 

Fondsspezifische Ausschlüsse: 

Der Subfonds schliesst Unternehmen aus, deren Nachhaltigkeitsprofil auf ein hohes oder gravierendes ESG-

Risiko hinweist. 

 Nachhaltigkeits-Ausschlusspolitik: 

Die Nachhaltigkeits-Ausschlusspolitik des Portfolio Managers definiert die für das Anlageuniversum des 

Finanzprodukts geltenden Ausschlüsse. Der Link zur Nachhaltigkeits-Ausschlusspolitik (Sustainability 

Exclusion Policy) ist im Hauptteil des Verkaufsprospektes zu finden. 

 

Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die 

Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder 

sozialen Ziele verwendet werden? 

Das folgende verbindliche Element / Die folgenden verbindlichen Elemente der Anlagestrategie 

wird/werden für die Auswahl der Investitionen zur Erreichung der mit diesem Finanzprodukt 

beworbenen Merkmale verwendet: 

Merkmal 1): 

Die Anlagestrategie 
dient als Richtschnur 
für 
Investitionsentscheidu
ngen, wobei 
bestimmte Kriterien 
wie beispielsweise 
Investitionsziele oder 
Risikotoleranz 
berücksichtigt werden. 
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Ein Nachhaltigkeitsprofil, das fortwährend über dem Nachhaltigkeitsprofil seines Referenzwertes 

liegt, oder ein ESG Consensus Score von UBS zwischen 7 und 10 (Hinweis auf ein starkes 

Nachhaltigkeitsprofil).  

Merkmal 2):  

Eine gewichtete durchschnittliche CO2-Intensität (WACI), die niedriger ist als die des Referenzwertes 

(Scope 1 und Scope 2), oder ein niedriges absolutes CO2-Profil. 

 

Barmittel, Derivate und Anlageinstrumente ohne Rating werden nicht in die Berechnung einbezogen. 

Das verbindliche Element wird / Die verbindlichen Elemente werden zum Quartalsende anhand des 

Durchschnitts aus den Werten aller Geschäftstage im Quartal ermittelt. 

 

 

Um welchen Mindestsatz wird der Umfang der vor der Anwendung dieser 

Anlagestrategie in Betracht gezogenen Investitionen reduziert?  

Nicht anwendbar. 

 

Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der 

Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?  

Gute Unternehmensführung ist ein ausschlaggebender Faktor für eine nachhaltige Wertentwicklung 

und daher Bestandteil der Anlagestrategie des Portfolio Managers. Der Portfolio Manager 

verwendet ein proprietäres ESG-Risiko-Dashboard, das mehrere interne sowie von anerkannten 

externen Anbietern stammende ESG-Datenquellen kombiniert, um Unternehmen mit wesentlichen 

ESG-Risiken zu identifizieren. Ein messbares Risikosignal weist den Portfolio Manager auf ESG-

Risiken hin, die er in seinen Anlageentscheidungsprozess einbezieht. Bei der Bewertung der 

Unternehmensführung werden Struktur und Unabhängigkeit des Verwaltungsrates, die Angleichung 

der Vergütungen, die Transparenz der Eigentumsverhältnisse und der Kontrolle sowie die 

Finanzberichterstattung berücksichtigt. 

 

 

Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant?  

Der Mindestanteil an Investitionen, die zur Erreichung der mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen 

und/oder sozialen Merkmale getätigt werden, liegt bei 67 %. Der Mindestanteil des Finanzprodukts an 

nachhaltigen Investitionen liegt bei 40 %. 

Die Verfahrensweisen 
einer guten 
Unternehmensführun
g umfassen solide 
Managementstrukture
n, die Beziehungen zu 
den Arbeitnehmern, 
die Vergütung von 
Mitarbeitern sowie die 
Einhaltung der 
Steuervorschriften.  
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Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem Finanzprodukt 

beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht? 
 

Derivate werden nicht zur Erreichung der mit dem Finanzprodukt beworbenen Merkmale genutzt. Der 
Einsatz von Derivaten erfolgt in erster Linie zu Absicherungs- und Liquiditätsmanagementzwecken.  

 
 
 
 
 

In welchem Mindestmass sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel 
mit der EU-Taxonomie konform?  
 

Es war nicht möglich, Daten im Hinblick auf die in Artikel 9 der Taxonomie-Verordnung genannte(n) 
ökologischen Ziele sowie zu der Frage zu sammeln, wie und in welchem Umfang die dem Finanzprodukt 
zugrunde liegenden Investitionen in Wirtschaftstätigkeiten fliessen, die gemäss Artikel 3 der 
vorliegenden Taxonomie-Verordnung als ökologisch nachhaltig einzustufen sind («taxonomiekonforme 
Investitionen»). Aufgrund dessen weist das Finanzprodukt 0 % taxonomiekonforme Investitionen auf. 

  

 

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die 

zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. 
 

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische 
oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 
 

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien: 
- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige Investitionen mit ökologischen 
oder sozialen Zielen.  
- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen, die auf 
ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft 
werden. 

 

 

 

Investitionen

#1Ausgerichtet auf 
ökologische oder soziale 

Merkmale: 67 %

#1A Nachhaltige 
Investitionen: 40 %  

Taxonomiekonform

Sonstige 
Umweltziele

Soziales
#1B Andere 

ökologische oder 
soziale Merkmale#2 Andere 

Investitionen 
Taxonomiekonforme 
Tätigkeiten, 
ausgedrückt durch den 
Anteil der: 
-  Umsatzerlöse, die 

den Anteil der 
Einnahmen aus 
umweltfreundlichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, in die 
investiert wird, 
widerspiegeln 

- Investitionsausgabe
n (CapEx), die die 
umweltfreundlichen 
Investitionen der 
Unternehmen, in die 
investiert wird, 
aufzeigen, z. B. für 
den Übergang zu 
einer grünen 
Wirtschaft  

- Betriebsausgaben 
(OpEx), die die 
umweltfreundlichen 
betrieblichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, in die 
investiert wird, 
widerspiegeln 

Die 
Vermögensallokati
on gibt den 
jeweiligen Anteil 
der Investitionen in 
bestimmte 
Vermögenswerte 
an. 
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In den beiden nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Mindestprozentsatz der Investitionen zu 

sehen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung 

der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-

Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschliesslich der Staatsanleihen, 

während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des 

Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen. 

  

*   Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff «Staatsanleihen» alle Risikopositionen 

gegenüber Staaten. 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und 
ermöglichende Tätigkeiten?  

Es gibt keinen festgelegten Mindestanteil an Investitionen in Übergangstätigkeiten und 
ermöglichende Tätigkeiten. 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem 
Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind?  

Das Finanzprodukt investiert in Wirtschaftstätigkeiten, die zwar ökologisch nachhaltig, aber nicht mit der 
EU-Taxonomie konform sind. Grund hierfür sind die fehlenden notwendigen Durchführungsvorschriften 
und insbesondere die mangelnde Bereitstellung der erforderlichen taxonomierelevanten Daten durch die 
Unternehmen, in die investiert wird, sowie das Fehlen einer klar definierten Berechnungsmethodik. Das 
Finanzprodukt strebt einen Mindestanteil von über 0 % an nachhaltigen Investitionen mit einem 
Umweltziel an, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind. 
 
 

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen?  

Das Finanzprodukt strebt einen Mindestanteil von über 0 % an sozial nachhaltigen Investitionen an. 
 

Welche Investitionen fallen unter «#2 Andere Investitionen», welcher 
Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder 
sozialen Mindestschutz? 
Unter «#2 Andere Investitionen» fallen Barmittel und Anlageinstrumente ohne Rating, die zu Zwecken des 

Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements eingesetzt werden. Anlageinstrumente ohne Rating können 

auch Wertpapiere umfassen, für die die erforderlichen Daten zur Messung der Erreichung der einzelnen 

ökologischen oder sozialen Merkmale nicht verfügbar sind. 

 

 

 

 

x %

100 %

1. Taxonomie-Konformität der 
Investitionen einschliesslich 

Staatsanleihen*

Taxonomiekonform

Andere Investitionen

x %

100 %

2. Taxonomie-Konformität der 
Investitionen ohne Staatsanleihen*

Taxonomiekonform

Andere Investitionen

    sind 
nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel, die 
die Kriterien für 
ökologisch nachhaltige 
Wirtschaftstätigkeiten 
gemäss der EU-
Taxonomie nicht 
berücksichtigen.  

 

 
Ermöglichende 
Tätigkeiten wirken 
unmittelbar 
ermöglichend darauf 
hin, dass andere 
Tätigkeiten einen 
wesentlichen Beitrag 
zu den Umweltzielen 
leisten. 

Übergangstätigkeiten 
sind Tätigkeiten, für 
die es noch keine CO2-
armen Alternativen 
gibt und die unter 
anderem 
Treibhausgasemissions
werte aufweisen, die 
den besten Leistungen 
entsprechen. 
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Wurde ein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses 

Finanzprodukt auf die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale 

ausgerichtet ist? 

Es wurde kein ESG-Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob das Finanzprodukt auf die beworbenen 

Merkmale ausgerichtet ist. 

 

Inwiefern ist der Referenzwert kontinuierlich auf die mit dem Finanzprodukt 

beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet?  

Nicht anwendbar. 

 

Wie wird die kontinuierliche Ausrichtung der Anlagestrategie auf die 

Indexmethode sichergestellt? 

Nicht anwendbar. 

Wie unterscheidet sich der bestimmte Index von einem relevanten breiten 

Marktindex? 

Nicht anwendbar. 

 

Wo kann die Methode zur Berechnung des bestimmten Indexes eingesehen 

werden? 

Nicht anwendbar. 

 

 Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter: www.ubs.com/funds 

 

   

Bei den 
Referenzwerten 
handelt es sich um 
Indizes, mit denen 
gemessen wird, ob 
das Finanzprodukt 
die beworbenen 
ökologischen oder 
sozialen Merkmale 
erreicht. 

http://www.ubs.com/funds

